
Zweite Satzung 

zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Bachelor-/Masterstudiengang 

European Economic Studies (EES) 

an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

Vom 20. März 2002 

 

 

Aufgrund von Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1 und Art. 86a des Bayerischen Hochschulgesetzes - 

BayHSchG - erlässt die Otto-Friedrich-Universität Bamberg folgende 

 

Änderungssatzung: 

 

 

§ 1 

 

Die Prüfungsordnung für den Bachelor-/Masterstudiengang European Economic Studies (EES) an der 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 25. Oktober 2000 (KWMBl II 2001 S. 266), geändert durch 

Satzung vom 1. Oktober 2001 (KWMBl II 2002 S.      ), wird wie folgt geändert: 

 

 

1. In § 15 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. f wird das Wort "Fremdsprachen" durch das Wort "Wirtschaftsfremd-

sprachen" ersetzt. 

 

2. In § 28 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d wird das Wort "Fremdsprachen" durch das Wort 

"Wirtschaftsfremdsprachen" ersetzt. 

 

3. Der Anhang 1 ("Bestandteile der Bachelorprüfung") wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Spalten "Fremdsprachen" und "Summe" erhalten folgende Fassung: 

 

Prüfungsfach Teilprüfung(en) Teilgebiete 
 PD K M1  
Wirtschaftsfremdsprachen 2,5 3 

2.5 3 
18 
18 

18 
18 

Erste Wirtschaftsfremdsprache 
Zweite Wirtschaftsfremdsprache 

Summe 29 243 177  
 

b) Es wird folgende neue Fußnote 3 angefügt: 

 
"3 Die Prüfung unterteilt sich in eine schriftliche Prüfung von 2 Stunden und eine mündliche Prüfung 

von einer halben Stunde." 
 

c) Die Zahl "160" bei der Maluspunkteschranke wird durch die Zahl "180" ersetzt. 
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4. In Anhang 2 ("Bestandteile der Masterprüfung") wird jeweils das Wort "Fremdsprache" durch das 

Wort "Wirtschaftsfremdsprache" ersetzt. 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 1. April 2002 in Kraft. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Bamberg vom 19. Dezember 2001 

und einer Entscheidung nach Art. 23 Abs. 4 des Bayerischen Hochschulgesetzes sowie der Geneh-

migung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst durch Schrei-

ben vom 7. März 2002, Nr. X/4-5e66a(8)-10b/11 538. 

 

 

Bamberg, 20. März 2002 

 

 

 

Prof. Dr. Dr. G. Ruppert 

Rektor 

 

 

Die Satzung wurde am 20. März 2002 in der Universität Bamberg niedergelegt; die Niederlegung 

wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekanntgemacht. Tag der Bekanntma-

chung ist daher der 20. März 2002. 

 

 

____________________________________ 

 
Erstellt am 25.03.2002 
Cornelia Stahn 
Dekanat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 


